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Volks- und Frühlingsfeste 
Neufestsetzung der Entgelte 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

09.12.2022 
      

      

Beschlussantrag 

 
Der Anpassung der Entgelte für das Stuttgarter Frühlings- und Cannstatter Volksfest ab 
dem Frühlingsfest 2023 entsprechend der Anlage wird zugestimmt. 
 
 

Begründung

Nach Ziffer 1.7 der Zulassungsrichtlinien für das Cannstatter Volksfest und das Stutt-
garter Frühlingsfest (GRDrs 228/2010) werden die Entgelte vom Ausschuss für Wirt-
schaft und Wohnen gesondert festgesetzt. Die letzten Entgeltanpassungen waren 2017 
für alle Branchen außer Kinderfahrgeschäfte. 
 
Insbesondere infolge der hohen Besucherfrequenz entstanden bereits bei den vergan-
genen Veranstaltungen erhöhte Aufwendungen zur Gewährleistung der behördlich vor-
geschriebenen Sicherheitsstandards (Zusatzkosten, DRK, Feuerwehr, Ordnungsdienst, 
Fluchttreppen, Videoüberwachung, verkehrsbehördliche Maßnahmen, Anwohner-
schutz). Gegenüber 2017 hat sich dieser Kostenblock um ca. 500.000,00 € erhöht. 
 
Im Hinblick auf diese zusätzlichen Belastungen wie auch die allgemeine Kostenentwick-
lung ist nach fünf Jahren Preisstabilität eine Anpassung der Entgelte beim Cannstatter 
Volksfest und Stuttgarter Frühlingsfest um durchschnittlich 20% erforderlich und vertret-
bar. Ausgenommen sind Kinder- und Nostalgiegeschäfte, Wildwasser- und Achterbah-
nen.  
 
In der Anlage sind die Auswirkungen der Entgeltanpassung in den einzelnen Branchen 
am Beispiel exemplarischer Betriebe dargestellt.  
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Die vorgeschlagenen Erhöhungen ergeben in Summe beim Cannstatter Volksfest und 
Stuttgarter Frühlingsfest eine Steigerung der Einnahmen zusammen um ca. 440.000 € 
pro Jahr. Mit diesen Erlösen kann ein Teil der zusätzlichen Organisationskosten kom-
pensiert werden.  
 
Es wird beabsichtigt, die dann ab 2023 geltenden höheren Entgelte wieder für vier 
Jahre konstant zu halten. 
 
Der Aufsichtsrat der in.Stuttgart wird über die Erhöhung in seiner Sitzung am 19. De-
zember 2022 im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
2023 beraten. 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Fuhrmann 
Bürgermeister 
 
Anlage 
 
Übersicht über die Entgelterhöhungen beim Cannstatter Volksfest/ 
Stuttgarter Frühlingsfest einschl. Beispielberechnungen 
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Finanzielle Auswirkungen 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Thomas Fuhrmann 
Bürgermeister 

Anlagen 

Übersicht über die Entgelterhöhungen beim Cannstatter Volksfest/Stuttgarter Früh-
lingsfest einschl. Beispielberechnungen 
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Anlage 1 zu GRDrs 828/2022 
 
<Anlagen> 
 
 


